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DIE DIPLOMPRÜFUNG IM KAUFMÄNNISCHEN KOLLEG

Das kaufmännische Kolleg ist eine Sonderform der Handelsakademie. Sie vermittelt Absolventinnen und Absolventen nicht kaufmännischer Schulen (HTL, AHS) in vier Semestern eine kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau. Daher müssen die Studierenden zum Abschluss zu einer Diplomprüfung antreten. Diese ist mit der Reife- und Diplomprüfung in puncto Berechtigungen und Unternehmerprüfung gleichgesetzt.

Wie sieht diese Diplomprüfung aus?

Das System ist recht einfach. Die Diplomprüfung umfasst einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Normalerweise umfasst sie insgesamt vier Teilprüfungen.

Die schriftliche Diplomprüfung besteht aus:

• der betriebswirtschaftlichen Diplomarbeit, einer sechsstündigen Arbeit aus den Fächern Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. In dieser Arbeit sollen die Studierenden beweisen, dass sie die Kenntnisse aus diesen Fächern auch fächerübergreifend anwenden können und

• einer schriftlichen Prüfung aus einer der beiden lebenden Fremdsprachen (also Englisch oder Spanisch), in der vor allem kaufmännische Aspekte und Aufgabenstellungen vorgesehen sind.

Die mündlichen Teilprüfungen umfassen:

• ein betriebswirtschaftliches Kolloquium, das von der Projektarbeit ausgeht. In diesem Kolloquium wird ein Teil des Projekts präsentiert und dann wird eine Frage aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld des Projekts erörtert. Bei der Präsentation sollte der persönliche Präsentationsstil, die „freie" Rede im Vordergrund stehen, Weniger gefragt sind minutenlange Videosequenzen oder das Vorlesen von Folien oder vorgefertigtem Text.

• die andere lebende Fremdsprache ergänzt die mündlichen Teilprüfungen.

Das heißt, diejenigen, die aus Spanisch eine schriftliche Prüfung abgelegt haben, müssen mündlich aus Englisch antreten und vice versa. 

Sollte eine Studierende oder ein Studierender im vierten Semester aus einem Gegenstand negativ sein, so ist eine Semesterprüfung im Rahmen der Diplomprüfung abzulegen. Diese umfasst sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Teilprüfung.

Sollte die Beurteilung einer der beiden schriftlichen Diplomprüfungen negativ sein, so muss die Kandidatin oder der Kandidat - genau wie bei der Reifeprüfung - zu einer mündlichen Zusatzprüfung antreten.

Ich wünsche allen unseren Studierenden am kaufmännischen Kolleg viel Erfolg bei

ihrer Diplomprüfung.
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